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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1957

Norm

ABGB §934

Rechtssatz

Die alleinige Behauptung, daß die Leistung zur Gegenleistung in einem Mißverhältnis stehe, begründet nicht das

Vorbringen einer Verkürzung über die Hälfte.
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